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11-3~ 3 t der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVIl. Gesctzgebung5p~riode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Günter Dietrich, Helmu~ Wolf 

und Genossen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend beabsichtigte Besteuerung der Bodenseeschiffcihit 

durch die Bundesrepublik'Deutschland 

Bei der Wahrn~hmung der Hohheitsrechte auf dem Gebiet des ' 

Bodensees gibt es zwischen den Anrainerstaaten BRD, Schweiz 

und Österreich unterschiedliche Auffassungeri. Die S6hweiz 

steht auf dem Standpunkt derRealteilungstheori~, wähiend die 

BRDund Österreich sich für die Kondominiumstheoris, d. h. die 

gemeins chaftli ehe Verwal tung des" Hohen Sees" aussprechen .. 

Diese nach wie vor noch ungeklärte Frage brin~tmit ~ich, daß 

für jeden Einzelfall zwischenstaatliche Vereinbarun~en 

getroffen werden müssen. So auch iri der Internationalen 

Schiffah~ts- und Hafenordnung von 1867 in der derzeit. 

gültigen Fassung von 197~, in welcher die grÜridsätzliche 

'Abgaben- und Steuerfreiheit für die Bodenseeschiffahrt 

normiert ist. 

Entgegen diesen Bestimmungen beabsichtigt die BRD mit 

1. 1. 1989 die Mehrwertsteuerpflicht für die Bodenseeschiffahrt 

einzuführen. Die BRD beruft sich dabei auf die 6. Richtlinie 

des Rates derEGvom 17~ Mai 1977 über die Harmonisierung der 

Umsatzsteuer in diesen Ländern für innerstaatliche 

Verkehrs leistungen. 

Dem widerspricht, daß der Bodensee als internationales 

Gewässer zu betrachten ist und weder Österreich noch die. 

Schweiz Mitglieder der EGsind. Insbesondere seitens der· 

schweizer Stellen. wird darauf hingewiesen, daß bei ähnl.ich 

1829/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



gelagerter Si tuation auf dem Genfe,r See das EG'-Mitglieds land ... 

Frankreich nicht auf eine Besteuerung der Schiffahrt besteht. 

Die Bodenseeschiffahrt wird von den Bahnverwaltungen der 3 

Anrainerstaaten im ge~~insamen Tarifverbund g~fUhrt. Sie hat 

fUr den Fremdenverkehr und damit fUr die Volkswirtschaft der 

Bodenseeregion große Bedeutung. Durch den von der BRD 

beabsichtigten Alleingang bei der Besteuerung der 

Bodenseeschiffahrt ist der Tarifverbund ernsthaft gefährdet; 

Zudem stellt sich damit die Frage nach einer fUr alle 

Anrainerstaaten akzeptierbarenGrenzziehung zwischen der BRD, 

Schweiz und Österreich im Bereich des Bodensees. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister fUr öffentliche Wirtschaft und V~rkehr 

nachstehende 

1. 

A n fra 9 e: 
", . . '.' " . . . '. ' . ,.' " .. ~ 

. Gibt es auf Ebene. der jeweiligen Verkehrsrninistedender ....• 

Bodensee-Anrainerstaaten Verhandl ungenUb8l:' d:ie ....... . 

beabsichtigte EinfUhrung der Mehrwertsteue~pflicht ... fUr· . 

die Bodens~eschiffahrt? 

2. Wie ist der Stand dieser Verhandlungen? 

3. Welcher Standpunkt wird dabei von Österreich vertr~ten? 

4. Welche MögliChkeiten sehen Sie, die von der BRD. beabsich~ 

tigte steuerliche Maßnahme zu verhindern? 

5. Weiche konkreten Auswirkungen auf die Bodenseeschiffahrt 

der Österreichischen Bundesbahnen hätte die von der BRD 

mit Wirkung vom 1. 1. 1989 beabsichtigte Einführung der 

Mehrw~rt~te~er fUr Verkehrsleistungen auf ~em Bodensee? 
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